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1. Gegenstand der Bedingungen 
1.1 Nutzung des Elektronischen Postfachs 
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Anwendung „Elektronisches 
Postfach“. Damit kann ein Online-Banking-Teilnehmer (Kontoinhaber 
oder Kontobevollmächtigter) – nachstehend Teilnehmer genannt – im 
Rahmen seines Online-Banking-Zugangs „elektronische Post“ empfangen 
und elektronische Nachrichten an die Sparkasse senden. Elektronische 
Post sind sämtliche Mitteilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpart-
ner, die in das Elektronische Postfach eingestellt werden, insbesondere 
rechtsverbindliche Mitteilungen zur laufenden Geschäftsbeziehung (z. B. 
Änderungsangebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen einschließlich der Entgelte), kontobezogene Informationen für 
zum Online-Banking freigeschaltete Konten oder Geeignetheitserklärun-
gen sowie nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte („Werbeinhalte“). 
Kontobezogene Informationen sind insbesondere Kontoauszüge ein-
schließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse, Anzeigen über 
die Nichtausführung von Aufträgen, die Sperrung von Authentifizierungs-
instrumenten und deren Entsperrung, Informationen zu Kartenprodukten 
(z. B. Debitkarten und Kreditkarten) sowie weitere gesetzlich geschuldete 
Informationen. Kann die elektronische Post nicht im Elektronischen Post-
fach zur Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den Teilnehmer 
per Post oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.

1.2. Bestimmung als Empfangsvorrichtung des Kontoinhabers (Wid-
mung) 
Zu dem dargestellten Zweck bestimmt der Kontoinhaber das Elektroni-
sche Postfach des Teilnehmers als Vorrichtung des Kontoinhabers zum 
Empfang elektronischer Post im Sinne von Ziffer 1.1 und insbesondere 
rechtsverbindlicher Dokumente. 
Der Teilnehmer kann jeglichen Inhalt des Elektronischen Postfachs jeder-
zeit löschen. Die Sparkasse hat weder einen Lesezugriff auf den Inhalt 
des Elektronischen Postfachs noch kann sie den Inhalt ändern oder 
löschen. 
Sofern der Kontoinhaber das Elektronische Postfach nicht mehr als seine 
Empfangsvorrichtung nutzen möchte, kann er das Postfach gemäß Nr. 4 
kündigen.

1.3 Externe Dokumente 
Neben dem Inhalt des Postfachs werden dem Teilnehmer auch Verknüp-
fungen („Links“) zu Dokumenten angezeigt, die außerhalb des Elektroni-
schen Postfachs abgelegt sind. 
Diese Verknüpfungen weisen ein Ablaufdatum auf, ab dem sie nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Ruft der Teilnehmer ein verknüpftes Dokument 
nicht bis zum Eintreten dieses Ablaufdatums auf, darf die Sparkasse dem 
Teilnehmer dieses Dokument postalisch gegen Portoersatz zusenden.

2. Leistungsangebot 
2.1 Online-Bedienungsanleitung zur Nutzung des Elektronischen Post-
fachs 
Näheres zur Funktionalität des Elektronischen Postfachs, zu den techni-
schen Voraussetzungen, z. B. zur Freischaltung und Funktionsweise, ins-
besondere zur Bereitstellung und ggf. zusätzlichen Service-Leistungen 
(z. B. die E-Mail-Benachrichtigung) des Elektronischen Postfachs ist in 
der „Online-Bedienungsanleitung“ beschrieben.

2.2 Freischaltung 
Das Elektronische Postfach steht dem Teilnehmer erst nach Freischal-
tung zur Verfügung.

2.3 Umstellung auf elektronischen Versand 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, übermittelt die 
Sparkasse nach Freischaltung elektronische Post, insbesondere Konto-
auszüge, Rechnungsabschlüsse und Wertpapierabrechnungen zu den 
vom Kontoinhaber für das Elektronische Postfach ausgewählten Konten 
und/oder Depots sowie Geeignetheitserklärungen und Kreditkartenab-
rechnungen ausschließlich in elektronischer Form. 
Kreditkartenabrechnungen werden erst ab dem der Freischaltung folgen-
den Abrechnungsstichtag in das Elektronische Postfach übermittelt. Vor 
dem Abrechnungsstichtag erfolgt die Abrechnung nach den bestehenden 
Verfahren (Kontoauszugsdrucker, Postversand oder in sonstiger verein-
barter Weise).

2.4 Format der Dokumente 
Die Übermittlung der elektronischen Post erfolgt in geeigneten elektroni-
schen Dateiformaten (zum Beispiel im Format „Portable Document 
Format“ (PDF)). Die Sparkasse weist darauf hin, dass der Ausdruck elekt-

ronischer Dokumente eine Kopie darstellt und ggf. beweis- und steuer-
rechtlich einem Original nicht gleichgestellt ist.

2.5 Regelmäßige Kontrolle des Postfachs 
Der Teilnehmer hat regelmäßig, mindestens alle 14 Tage sowie unver-
züglich nach Erhalt einer E-Mail-Benachrichtigung den Inhalt des Elektro-
nischen Postfachs zu überprüfen.

3. Änderung des Leistungsangebots 
Die Sparkasse ist berechtigt, das Elektronische Postfach inhaltlich und 
funktional weiterzuentwickeln, insbesondere weitere Leistungen in ihr 
Leistungsangebot aufzunehmen.

4. Kündigung 
Der Kontoinhaber kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs gegenüber der Sparkasse jederzeit mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat in Textform ordentlich kündigen. Die Kündi-
gung der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking 
bewirkt die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektroni-
schen Postfachs. Die Sparkasse kann die Vereinbarung über die Nutzung 
des Elektronischen Postfachs bei Vorliegen eines sachgerechten Grun-
des mit einer Frist von zwei Monaten in Textform ordentlich kündigen. 
Können rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mittei-
lungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner nicht im Elektronischen 
Postfach zur Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den Kontoin-
haber per Post oder in einer anderen vereinbarten Form informieren. 
Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine Geschäftsbedingungen.

5. Änderungen 
Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der 
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking 
maßgeblich.

6. Steuerrechtliche Anerkennung 
Für nicht buchführungspflichtige (i. d. R. Verbraucher) und für buchfüh-
rungspflichtige (i. d. R. Unternehmer) Kontoinhaber ist die steuerrechtli-
che Anerkennung von im Elektronischen Postfach elektronisch zur Verfü-
gung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanzver-
waltung gewährleistet. Voraussetzung der Anerkennung ist, dass die 
elektronischen Kontoauszüge bei Eingang auf ihre Richtigkeit von dem 
Steuerpflichtigen geprüft werden. Diese Prüfung ist von ihm zu dokumen-
tieren und protokollieren. In elektronisch übermittelter Form eingegan-
gene Kontoauszüge sind von dem Steuerpflichtigen, der auch einer Buch-
führungspflicht unterliegt, in dieser Form aufzubewahren.


